
Scheidung

nicht bereits vorher mit Sch. bezahlen oder Geld im 
Freizügigkeitsverkehr abheben, darauf spekulie
rend, daß der Sch. dem kontoführenden Kreditinsti
tut erst nach Eingang des Arbeitslohnes vorliegen 
wird. Eine solche Handlungsweise („Scheckreiterei“ 
genannt) ist als / Betrug zum Nachteil sozialisti
schen Eigentums strafbar. Außerdem kann das Kre
ditinstitut die weitere Ausstellung von Sch. untersa
gen.
Sch. müssen nicht unbedingt vom ersten Inhaber 
nach der Ausstellung dem Kreditinstitut eingereicht 
werden. Wer in Erfüllung einer Zahlungsverpflich
tung einen Sch. erhalten hat, kann diesen wiederum 
zur Bezahlung einer Geldschuld weitergeben. Ein 
Sch. wird jedoch nur innerhalb einer Frist von 8 Ka
lendertagen nach dem Ausstellungstag von einem 
Kreditinstitut zur Barauszahlung bzw. Gutschrift 
entgegengenommen; der Tag der Ausstellung wird 
dabei nicht mitgezählt. Bei der Zahlung durch Sch. 
gilt die Übergabe des Sch. als Zeitpunkt der Zah
lung, bei Übersendung des Sch. der Tag des Ein
gangs beim Gläubiger (§ 76 ZGB).

Scheidung / Ehescheidung

Schenkung - unentgeltliche Zuwendung des Schen
kers an den Beschenkten im beiderseitigen Einver
ständnis (§282 ZGB). Die Sch. ist ein / Vertrag, 
der erst mit der Annahme der Zuwendung durch den 
Beschenkten zustande kommt. Die Annahme 
braucht nicht ausdrücklich erklärt zu werden; sie 
kann sich auch aus den Umständen, z. B. dem Dank 
für das Geschenk oder dem Behalten des Geschen
kes, ergeben. Sch.versprechen haben, unabhängig 
von ihrer Form, keinerlei Wirksamkeit. Sie binden 
weder den Schenker, noch geben sie dem Bedachten 
einen / Anspruch. Eine Sch. darf nicht von einer 
Bedingung oder Auflage abhängig gemacht werden, 
denn sie soll nicht zu einer Abhängigkeit des Be
schenkten vom Schenker führen. Ein Verstoß gegen 
dieses Verbot führt zur / Nichtigkeit der Sch. (§ 68 
Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Aus gleichem Grund ist ein Wi
derruf der Sch. (z. B. wegen Undanks, aber auch aus 
anderen Gründen) nicht zulässig. Was einem Ehe
gatten geschenkt wurde, ist dessen Alleineigentum 
(§ 13 Abs. 2 Satz 1 FGB). Bei Sch. an beide Ehegat
ten entsteht gemeinschaftliches Eigentum Eigen
tum der Ehegatten). Die Sch. eines auf den Namen 
des Schenkers bestehenden Sparguthabens erfordert 
zu ihrer Wirksamkeit eine schriftliche Abtretungser
klärung, bei einem / Sparkonto mit Sparbuch au
ßerdem die Umschreibung des Sparbuches auf den 
neuen Berechtigten, dem es zu übergeben ist (§240 
Abs. 3 ZGB). Für Mängel eines Geschenkes, die zu 
Schäden führen, ist der Schenker nur bei / Vorsatz 
oder grober / Fahrlässigkeit verantwortlich (§ 283 
ZGB).

Schichtarbeit - betriebliche Arbeitszeitregelung, bei 
der die Werktätigen ständig im 2-, 3- oder durchge

henden Schichtsystem arbeiten. Sch. ist notwendig, 
um hochproduktive Maschinen und Anlagen effektiv 
im Interesse eines volkswirtschaftlichen Leistungs
anstiegs zu nutzen, d.h. einen höheren Ausnut
zungsgrad der Grundfonds zu erreichen, aber auch in 
Bereichen, die der Versorgung und Betreuung der 
Bevölkerung dienen. Deshalb wird Sch. gesellschaft
lich hoch anerkannt und im Arbeitsrecht besonders 
stimuliert. Für Werktätige, die Sch. leisten, gilt ge
mäß § 160 Abs. 3 AGB eine kürzere gesetzliche / 
Arbeitszeit, sie erhalten / Zusatzurlaub sowie eine 
ihrer spezifischen Belastung entsprechende soziale 
Betreuung und Versorgung im Betrieb.

Schichtprämie / Nachtarbeit

Schiedsgericht - 1. nichtstaatliches Organ zur Ent
scheidung von Streitfällen im internationalen Wirt
schaftsverkehr. Es gibt ständige Sch. mit eigener 
Schiedsordnung und nichtständige Sch. (Arbitrage 
ad hoc). Das Verfahren der Sch. in der DDR und die 
Rechtswirkung schiedsgerichtlicher Entscheidungen 
sind in der Verordnung über das schiedsgerichtliche 
Verfahren vom 18. Dezember 1975 (GBl. I 1976 
Nr. 1 S. 8) geregelt. Die Zuständigkeit eines Sch. 
kann durch Rechtsvorschrift obligatorisch festgelegt 
sein oder schriftlich zwischen den Partnern verein
bart werden (Schiedsklauseln). Eine Sch.Vereinba
rung ist nicht zulässig, wenn der Streitfall der aus
schließlichen Zuständigkeit der staatlichen Ge
richte der DDR unterliegt (z. B. Streitigkeiten über 
in der DDR gelegene Grundstücke und Gebäude). 
Ist durch Rechtsvorschrift die Zuständigkeit eines 
Sch. vorgesehen bzw. beruft sich eine Partei auf eine 
wirksame Sch.Vereinbarung, ist der / Gerichtsweg 
unzulässig. Ein Sch. besteht im allgemeinen aus 
3 Schiedsrichtern; jede Partei benennt einen, und 
diese beiden wählen einen dritten als Vorsitzenden. 
Das schiedsgerichtliche Verfahren ist weitgehend an 
das zivilprozessuale Verfahren vor staatlichen Ge
richten angelehnt. Es wird mit einer / Klage einge
leitet; nach mündlicher Verhandlung durch Schieds
spruch, Einigung oder Einstellung beendet. Für das 
schiedsgerichtliche Verfahren gibt es nur eine / In
stanz und weder ein / Rechtsmittelverfahren noch 
die Möglichkeit der / Kassation. Der den Verfah
rensparteien zugestellte Schiedsspruch hat die Wir
kung eines rechtskräftigen gerichtlichen / Urteils. 
Nur bei schwerwiegender Verletzung prozessualer 
Vorschriften kann ein Schiedsspruch oder eine Eini
gung auf / Antrag der Beteiligten vom Stadtbe
zirksgericht Berlin-Mitte aufgehoben werden. Eini
gungen und Schiedssprüche sind wie gerichtliche 
Entscheidungen vollstreckbar Vollstreckung); 
liegt ihnen eine Sch.Vereinbarung zugrunde, bedür
fen sie jedoch einer ausdrücklichen Vollstreckbar
keitserklärung durch das Stadtbezirksgericht Berlin- 
Mitte (§ 88 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO). Vertragsstreitigkei
ten zwischen / juristischen Personen der DDR un
terliegen nicht der Sch.barkeit, für sie ist das Staatli
che Vertragsgericht Wirtschaftsrecht) zuständig. 
2. im Sport bestehendes Gremium, das die Einhal
tung der Wettkampfbestimmungen überwacht, Ver-
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